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Amtlicher Teil.
An die Herren Bürgermeister de» Kreise ».

Da» biS jetzt bestellte Weizenschrot uad Fischmehl lvird in
>eu ersten Tagen einlresfen. Ich erinnere an die sofortige Rück¬
endung der Säcke, die frachtfrei an das Lagerhaus der Landw.
ZenIral-DarlehnSksffe für Deutschland io Eamberg zu erfolgen hat.
todernfallS sind pro Sack 1.25 Mk. zu bezahlen.

Infolge einen ueuen Ueberweisinig von Weizenschrot bin ich
n der Loge wieder neue Bestellungen auszuführen und ersuche um
lmgehende Einsendung derselben.

Mefterbnr - , den 7. Dezember 1915.
Der Vorsitzende des Kreisausschüsses

des Kreises Westerburg.

Freitag , de» 10 . Dezember 1915. 31 . Jahrgang

An die Herren Bürgermeister de« Kreise»
L In den nächsten Tagen gehen Ihnen zwei Druckstöcke des
ZohreSbertchts der HaftpflichtversicherungSansialt der Heffcn-Nas.
aoischen landwirtschaftlichenBerufsgeooffmschaftfür vaS Jahr
914 zur Kenntnisnahme und Weiterverbreiturrg zu. Ich ersuche
ie ortseingesessenen Landwirte auf die günstigen Ergebn'ffe der
lnstalt hinzuweisen und denjenigen, die noch nicht gegen Haftpflicht-
chädea versichert sind, bei geeigneteu Gelegenheiten zu empfehlen sich
>ei der diesseitigen Haflpflichtversicherungsanstalt gegen Haftpflicht
u versichern.

Westerburg , den 7. Dezember 1915.
Der Vorsitzende des Sektionsvorstande «.

Lei minderjährigen KriegSteiluehmeri, führt die Anwendung
»eS§ 8 B. G- B. in Verbindung mit 8 11 daselbst allerdings zu¬
nächst zu der Annahme, daß als letzter Wohnsitz deS Gefallenen der
Wohnsitz des Inhabers der eltertichen Gewalt auzusehen ist. Da¬
neben ist es oder nach8 8 B. G. B. zutreffend, daß Minderjährige
mit dem Willen ihre» gesetzlichen Vertreters auch selbständig einen
Wohnsitz begründen können, daß dieser Wille nicht schriftlich, über.
Haupt nicht ausdrücklich erklärt zu sein braucht, sondern auch durch
stillschweigende Zustimmung erklärt sein kann. Da endlich für die
Regel nicht unterstellt werden kann, daß Minderjährige gegen den
Villen ihre» gesetzlichen Vertreters daS Elternhaus verlastn und
sn einem anderen Orte Aufenthalt nehmen, so wird, wenn dieser
Aufenthalt nicht nach der dortigen Stellung des Minderjährigen als
Schüler, Lehrling, Student oder dergl. seiner Natur nach alS ein
nur vorübergehend sich darstellt, in der Regel anzunehmen sein, daß
der Minderjährige dort mit dem Willen seines gesetzlichen Vertre¬
ters einen Wohnsitz begründet hat. Im übrigen läßt sich der Be»
griff deS Wohnsitzes über den bekanntlich eine ganze juristische Li¬
teratur besteht, nicht in eine für alle Fälle gültige Formel fasten.
Im allgemeinen wird es für die praktische Haodhabung richtig sein.
Zweifelsfragen uicht zu pertiefeo und damit die Erledigung deS
EinzelfolleS auszuhalten. Die Grundlage für die Frage deS letz¬
ten Wohnsitzes mir; zunächst immer die Sterbefallanzeige der Truppe
bieten, zumal diese meist auf den eigenen Angaben deS Gefallenen
bei seiner Einstellung beruht- Ist sie offensichtlich falsch, weilz. B.
eine OrtSverwechslungvorliegl und der Gefalleoe an dem angege-
gebene» Orte überhaupt nicht bekannt ist, so kann sie allerdings für
die Zuständigkeit deS StaudcSamteS nicht maßgebend sein. Ist sie
»der hinsichtlich des Aufenthaltes an sich richtig, und stellt sich dieser
»icht, wie obe» bemerkt, seiner Natur nach alS ein lediglich vor»
übergeheuder dar, so liegt kein Anlaß vor, nunmehr bei minder¬
jährigen Persooe« zunächst Erhebungen darüber anzustelleu, oh der

Inhaber der elterlichen Gewalt mit der Wobositzbegründung einver¬
standen war, oder etwa unter Unterstellung des N'chteieverständnifses
die Anzeige an den Standesbeamten des Wohnsitzes der Ettern ab¬
zugeben.

Im ganzen wird danach das verständige Ermesten des Einzel-
falles maßgebend bleiben und vermieden werden müssen, unnötig
Zweifelsfragen anzuregea. Ueberdies ist damit zu rechnen, daß zur
Beseitigung der rechtlichen Schwierigkeiten in wirklich zweifelhaften
Fällen dir Kaiserliche Verordnung vom 20 Januar 1879 demnächst
dahin ergänzt werden wird, daß die Beweiskraft der Standesregister
im Einzelfalle dadurch nicht berührt wird, daß die Beurkundung
durch einen äs zur« unzuständigen Standesbeamten erfolgt ist.

Berlin , den9. November 1915.
Der Minister de« Inner «. I . A. gez.: v. Jarotzky.

An den Herrn Regierungsprästdeoten in Königsberg.

An die Herren ländlichen Standesbeamten.
Abdruck zur Kenntnis und Beachtuug.
Westerburg , den 24. November 1915.

I. 7574. _ Der Kandrot.
In Ergänzung unseres gemeinschaftlichen Erlasses vom 8.

März 1914 M. d. Js . 1e 487, F. M. M 1370 weisen wir zur
Beseitigung entstandener Zweifel darauf hin, daß die unter Ziffer
2 getroffene Anordnung sich nur auf solche Bescheinigungen erstreckt,
die zur Beschaffung ansiändischer Gtzrfühigkeitszengnifl 'e
erforderlich sind, wenn diese Zeugnisse zur Eheschließung im Ans¬
lande gebraucht werden. Der Zeugnisstempel ist dagegen nicht z«
erheben zu Bescheinigungen der bezeichneten Art, die bei ausländischen
Behörden zur Vorlage kommen, um Ehefähigkeitszrugn'ffe zu er¬
langen. die ?«r Eheschließung im Anlande erforderlich
stnd- Denn die gedachten Urkunden gehören zu den auf die Füh¬
rung deutscher Standesregister bezüglichen Verhandlungen, die nach
8 16 deS Personenstandsgesetzes Stempelsreiheit genießen.

In den Bescheinigungen oder Zengniffen muß indessen ange¬
geben sein, daß sie nur zu dem bezeichneten Zwecke bestimmt sind
Vergl. Ziffer 88 Ads. 1der Aussühruagsbestimmunzen zum LandkS-
stempelgesetz. S . 163 der amtlichen Ausgabe.

Kerlin . den 4. Dezember 1915.
Per Finauxminister.

An die Grtspoli ?eibehord »« «nd die landl . Standes¬
beamten des z reife ».

Abdruck zur Beachtung.
Westerburg, den3. Dezember 1915.

_ Der Kaudrat.
Bett.: HSchstpreise für Kevrolspiritns.

GemäßK. M. 1614. 11. 15. A 7 V stad die in der Beifü¬
gung vom 1. August 1915 Nr. 235/7. 15. A 7 V 8 7 geuaunten
genannten Höchstpreise
für Benzolspiritus(Mischung 70 B 30 Sp) von 67 ans 61.60 W.

„ ( „ 25 B 75 Sp) „ 75 „ 60,50 M.
für 100 kg gefallen.

Die Aenderung der Höchstpreise tritt «IS Folge de» heutigen
Spirituspreises ein.

Frankfurt a. M ., den 3. Dezember 1915.
X¥III. Armeekorps . Stell ». Geueratkommaud»

Der KommandierendeGeneral:
Freiherr von Gall, General der Infanterie.
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Bekanntmachung
fiber Oele und Fette . Vom8. November 1915.

Der Bundesrot hat auf Grund des§ 3 des Gesetzes über die
Ermächtigung deS BundeSrats«tt wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom4. August 1914 (Reichsgesetzbl. S . 327) folgende Verordnung
erlasse«:

8 1.
Wer Oele »nd Fette (§ 2) mit Beginn des 11. November

1915 i» Gewahrsam hat, ist verpflichtet, die vorhandenen Menge»
getrennt oach Arten und Eigentümern unter Bezeichnung der Eigen¬
tümer und des Lagerunasorts dem Kriegsausschuffe für pflanzliche
«nd tierische Oele u«d Fette, G- m. b. H. in Berlin (Kriegsaus¬
schuß) biS zum 15. November 1915 anzuzeigen. Anzeigen über
Mengen, die sich mit Beginn des 11. November 1915 unterwegs be¬
finden, sind von de« Empfänger unverzüglich nach Tmpfaug zu er¬
statten.

Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf Mengen, die
1. im Tigentume des Reichs, eines Bundesstaats oder Elsaß-

Lothringens, insbesondere im Eigentume der Heeresverwal¬
tungen oder der Marioeverwoltung, oder der Zentral-Einkaufs-
Gesellschaftm. b. H. in Berlin stehe«;

2. insgesamt (sämtliche Oele und Fette zusammengerechnet)
weniger als 10 Doppelzentuer betragen.

8 2.
Oele und Fette im Sinne dieser Verordnung find:

1. Sesamöl, Baumwollsamenöl(Kottonöl). Erdnußöl, Palmöl,
Palmkernöl, Baumwollöl, Kokosöl, R zinusöl. Olivenöl, Son¬
nenblumenöl, Sohabohnenöl, Maisöl, Mohnöl;

2. Rapsöl, Rüböl, Haniöl, Hederichöl. (Rawsonöl), Leinöl. Dot¬
teröl, Bohnenöl, Nußöl. Sulfuröl, Jllipeöl, Schieöl und
Schiebutter, Mauraöl. N'geröl; .

3. Pflanzentalg und tierischer Talg jeder Art (compoundlard) ;
4. Walkfett, Wollfett und -öl, Knochenfett, Holzöl, Tran jeder

Art, Klaueoöl, Olein, Stearin.
8 3.

Oele und Fette, gehärtet und ungehärtet, Mischungen«nd
Abfallerzeuaniffe daran» sowie die aus diesen Orlen und Fetten ge¬
wonnen Fettsäure» dürfen nur durch den KriegSausschuß abgesetzt
werden. /

Während der Absatzbeschränkungdürfen ste ohne Zustimmung
des KriegSauSschuffes nur nach Maßgabe folgender Vorschriften ver¬
arbeitet werden: Betriebe, in denen Margarine, Margarinckäse
und Kunstspeisefette hergestellt werden, dürfen bis zum 15 Dezbr.
1915 einschließlich, andere Betriebe biS zum 1. Dezember 1915 ein¬
schließlich ihre Oele und Fette.verarbeiten, und zwar die ersteren
bis z« einem Drittel, die l-tzieren bis zu eiuem Sechstel der Menge,
die ste in den drei Monaten August bis Oktober 1915 verarbeitet
haben. Die genauuteo Betriebe dürfen außerdem so viel von ihren
Oelen und Fetten verarbeiten, wie zur Erfüllung von Lleferungs-
verträgen mit den Heeresverwaltungen und der Marineverwaltung
erforderlich ist. Wer hiernach Oele und Fette verarbeiten will, hat
die dafür in Anspruch genommenen Mengen bis zum 15. November
1915 unter Mitteilung der in den Monaten August bis Oktober
1915 verarbeiteten Mengen bei dem KriegSausschuß anzumelden und
die mit der Heeres- und Marineverwaltung laufenden LieferunzS-
Verträge vorzulegen.

Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf die im § 1
Abs. 2 bezcichneten Mengen sowie auf Mengen, die der Verpflichtete
vom KriegSausschuß erhalten hat.

8 4.
Wer Oele uud Fette in Gewahrsam hat, bat ste dem Kriegs¬

ausschuß auf Verlangen zu überlassen und auf Abruf zu verladen.
Er hat sie bis zur Abnahme aufzubewahren uad pfleglich zu be«
behandelu; auf Verlangen hat er dem Kriegsausschuffe Probengegen
Erstattung der Portokosten eiazusenaen. Der Reichskanzler kann
nähere Bestimmungen über diese Verpflichtungen erlaflen.

Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf die im § 3
Abs. 3 bezeichneteo Mengen sowie aus die Mengen, die nach§ 3
Abs. 2 zulässigerweise verarbeitet werden.

8 5.
Der KriegSausschuß hat auf Antrag des zur Ueberlassung

Verpflichteten binnen vier Wochen nach Eingang des Antrags,
jedoch nicht vor dem 15. Dezember 191b, zu erklären, welche be¬
stimmt zu bezeichnende» Mengen er übernehmen will. Für die
Mengen, die er hiernach nicht übernehmen will, erlischt die Absatz-
beschränkung noch§ 3 ; da? gleiche gilt, soweit er eine Erklärung
binnen der Frist nicht abgibt. Ist der Verpflichtete nicht zugleich
der Eigentümer, so kann auch der Eigentümer den Antrag nach
Satz 1 stellen.

Alle Mengen, die hiernach dem Absatz durch den KriegSaus-
schuß Vorbehalten stad, muffen von ihm abgenomwen werden. Der
zur Ueberlaffuug Verpflichtete hat dem KriegsauSschuß anzuzeigen,
von welchem Zeitpunkt ab er zur Lieferung bereit ist. Erfolgt die
Abnahme nicht binnen zwei Wochen nach diesem Zeitpunkt, so ist der
Kaufpreis vom Ablauf der Fiist ab mit 1 vom Hundert über den
jeweiligen Rnchsbankbiskont zu verzinsen. Mit dem Zeitpunkt, an
dem die« erzinsung beginnt, geht die Gefahr deS zufälligen Ver.
sterbeus oder der zufälligen Wertvermiuderuog auf den KriegSaus«

v
schuß über. Für die Aufbewahrung und pflegliche Vehandlung(t
4 Abs. 1) erhält der Verpflichtete vom Zeitpunkt des Gefahrübrn
ganges eine Vergütung, deren Höhe der Reichskanzler festsetzt. Tg«dizina
Verpflichtete hat nach näherer Anweisung des Reichskanzlers9$ ;„ ffe.
stellungen darüber zu treffen, in welchem Zustand sich die Mengt,
im Zeitpunkt des Gefahrüberganges befinden; im Streitfall hat kl
den Zustand nachzuweisen.

8 6.
Der KriegSausschuß hat für die von ihm übernommene« Oele

und Fette einen angemessenen UebernahmepreiS zu zahlen. Dies«
Preis darf für den Doppelzentner nicht übersteigen bei
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Leinöl, Rapsöl, Rüböl, Sohabohnenöl, Baomwollöl, Baumwoll. je nacht
samevol, Erdnußöl, Sesamöl, Mohnöl, Sonnenblumenöl
Hanföl. Dotteröl, Hederichöl, Bohncnöl, Nußöl 250 Mars«d Fei

denselben raffiniert 260 Mark,
Oelsäuren aus diesen 225 Mark,
Holzöl, 260 Mark,
Maisöl, oh raffinierbar 250 Mark,
Maisöl, roh exlrahiert 225 Mark,
Maisölfettsäure 225 Mark.
Olivenöl, raffiniert 275 Mark,
Olivenöl, extrahiert(Sulfuröl) 220 Mark,
Olivenöl, für Speisezwecke raffinierbar 250 Mark,
Rizinusöl erster Pressung 280 Mark,
Rizinusöl zweiter Pressung 270 Mark,
Klaueoöl, roh 275 Mark,
Klauenöl, raffiniert 300 Mark,
Olein 225 Mark,
Kokosöl Palmkeroöl, roh 300 Mark,
Kokosbutter, Kokosfett, Psimkernöl, raffiniert 330 Mark,
Kokosölsäure, Palmkernölsäure 270 Mark,
Palmöl 260 Mark,
Illipeöl, Schieöl, und-butter, Mauraöl und Nigeröl 230 Mark
Jllipe-, Schic- und Maurafetisäure 225 Mark,
Talg für Genußzwecke, raffiniert 300 Mark,
Talg, technisch 260 Mark,
Talgfettsäure 235 Mark,
Premier jus, Oleomargrin 330 Mark,
Tran, gehärtet 275 Mark,
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275 Mark.
Wafferknocheofettch 225 Mark,
ExtraktionSknochenfett 200 Mark,
Stearin 300 Mark,
Fischöl. Fischfett 230 Mark.
Fischölsäure 205 Mark,
Waltranöl 250 Mark,
Medizinaltrao. auch Dampfmedizinaltra» 275 Mark,
anderen Tranen 230 Mark,
Transäure 205 Mark,
Compound lard 250 Mark,
Walkfett und Wollfett und -öl 225 Mark.
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Ist der Verpflichtete mit dem vom KriegSausschuffe gebotenen'"" ^
Preise nicht einverstanden, so setzt die zuständige höhere Lervaltuogs-? Eck
behörde den Preis endgültig fest. Sie bestimmt darüber, wer di«?' 76$
baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat. Bei der Festsetzung ?
ist der Preis zu berücksichtigen, der zur Zeit b 8 « efahrübergangeS„. J? 1
(§ 5 Abs. 2 Satz 4) angemessen war. Der Verpflichtete hat ohne
Rücksicht auf die endgültige Festsetzung des Ueberuahmepreises ju ; * U0U
liefern, der KriegSausschuß vorläufig den von ihm angemessen!"? "
erachteten Preis zu zahlen. pelannti

Ist der Verpflichtete nicht zugleich der Eigentümer, so kan, 8,, ?? !der Eiaentümer die AMekiinad?« Nreisp« hurA bl» liRh»r»
auch der Eigentümer die Festsetzung deS Preises durch die &ö&er«Lj l)en  •et

aamgen:
1 Di

»i
erj
Le
hö
gu
ge
ia

2. Di

Verwaltungsbehördeherbeiführen. Sein Recht erlischt. we«u
nicht binnen drei Monaten nach Mitteilun- de? Preisangebots
den Verpflichteten davon Gebrauch macht.

8 8.
Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig, s, wirb da« Eigen¬

tum auf Antrag des Kriegsaus Schusses durch Anordnung der zu¬
ständigen Behörde auf ihn oder die von ihm in dem Antrag bezeich-
nete Person übertragen. Die Anordnung ist auf de« zur Ueber¬
lassung Verpflichteten zu richte». Das Eigentum geht über, sobald
die Anordnung ihm zugeht.

8 9.
Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage noch Abnahme. Für

streitige Restbeträge beginnt die Frist mit dem Tage, an dem die
Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde dem Kriegsausschuffe
zugeht.

8 10.
Streitigkeiten über die aus dem§ 4 sich ergebenden Verpflich¬

tungen entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.
8 11

Der Kriegsausschuß verteilt die Oele und Fette und regelt dielA" ^
Abgabe der aus den zugeteilten Oelen und Fetten hergestellteu Waren. 8,

Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen. Erbe- ,,
stimmt insbesondere, an welche Stellen und zu welchem Preise dit^
Ware» abzugebeu sind.
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§ 12.
Verbote « ist hie Verarbeitung von Leinöl . Talg und Dampf«

«dizinaltran zur Herstellung von Seifen sowie die Spaltung dieser
Stoffe.

8 13.
Der Reichskanzler ist ermächtigt , die Vorschriften der Ver-

idnuug ans andere Oele und Fette auSzudehnen und de« Ueber-
«hmepreis für sie zu bestimmen.
Sr kann von den Vorschriften der Verordnung Ausnahmen gestatten.

8 14.
Die Vorschriften der Verordnung beziehen sich nicht auf Ode und Fette

umvoll -^ie nachweislich nachdem 11 . Nov . 1915susdem Ausland eingeführt sind
Der Reichskanzler kann nähere Bestimmungen über diese Dele

9 Marhiiid Fette erlaffeu und dabei anordnen , daß Zuwiderhandlungen mit
iefingaiS biS zu sechs Mouateu oder mit Geldstrafe bis zu füuf-
ijntauseud Mark bestraft werde « .

8 15.
Die Landeszentralbehörde » erlasse « die Bestimmungen zur AuS-

ilhrung dieser Verordnung . Sie bestimmen , wer als höhere Ber-
»altungSbehörde und als zuständige Behörde im Sinne dieser Ver-
idnung anzusehen ist.

8 16.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe

iß zu fünfzehntausend Mark wird bestraft:
1 . wer die ihm nach § 1 Abs . 1 oder 8 3 Abs . 2 obliegende Anzeige

nicht in der gesetzten Frist erstattet oder wifleotlich unvoll¬
ständige oder unrichtige Angaben macht;

2 . wer der Vorschrift des § 3 Abs . 1 zuwider Oele und Fette
in anderer Weise als durch den Kriegsausschuß absetzt;

8 . wer der Vorschrift deS 8 3 Abs . 2 zuwider Oele und Fette
»erarbeitet;

4 . wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung und pfleglichen Be¬
handlung (§ 4 Abs . 1) oder dem Verbote des § 12 zuwider«
handelt;

5 . » er de , « ach § 15 Satz 1 erlaffene » Bestimmungen zuwider«
handelt.

8 17.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung , die

Vorschriften des Z 16 treten mit dem 10 . November 1915 in Kraft.
lzeotslg )er Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außeikrafttretens.

Kerlin , den8. November 1915.
Der Stellvertreter de« Reichskanzler «. Delbrück.

ark,

1 Mark,
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Bekanntmachung

der eine weitere Abänderung de : Bekanntmachung über die Rege¬
ns der Kartoffelpreise vom 28 . Oktober 1915 ( ReichS -Gesetzbl.

S . 711 ) . Vom 29 . November 1915.
Der BundeSrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über

ie Ermächtigung der SundeSratS zu wirtschaftlichen Maßnahmen
sw. vo « 4 . August 1914 ( ReichS -Gesetzbl . S . 327 ) folgende Ber«
rdnung erlaffen:

Artikel l.
In der Bekanntmachung über die Regelung der Kartoffelpreise

batenenO « 28 . Oktober 1915 (ReichS -Gesetzbl . S . 711 ) , abqeändert durch
ltunas - i^ Bekanntmachung vom 11 . November 1915 (ReichS -Gesetzbl.
per 760 ) , ^ oird folgende weitere Aenderung getroffen:
'ifefcuna Der § 7 erhält folgende Fassung:
aanaes Die auf Grund dieser Verordnung fetzgesetzten Preise siud

it ohne Dchffpreise im Sinne des Gesetzes , betreffend Höchstpreise , vom
seS in ■ August 1914  i « der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . De-
.m .ff . n Mber 1914 ( ReichS - Gesetzbl . S . 516 ) in Verbindung mit den

iekanntmachungeri vom 21 . Januar 1915 (ReichS - Gesetzbl . S . 25)
. vom 23 . September 1915 (ReichS - Gesetzbl . S 603 ) . Die
° . - 5 " " stfugotffe auS § 2 und § 4 des Gesetzes , betreffend Höchstpreise,

yoyere .̂ jtz^ j eb0<| gegenüber de « Kartoffelerzeugern folgende Einschräo«enn er
)tS
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^wgen:
an  1 . Die Anordnung wegen Uebertragung des Eigentums und die

Aufforderung zum Verkauf ist nur zulässig gegenüber Kartoffel¬
erzeugern mit mehr als ein Hektar Kartoffelanbaufläche . Die
LandeSzentralbcbörden oder die von ihnen bezeichsete » Be«
Hörden können bestimmen , daß die Anordnung wegen Uebertra«
gung deS Eigentums und die Aufforderung zum Verkauf auch
gegenüber Kartoffelerzeugern mit einer geringeren Kartoffelan¬
baufische zuläfftg ist.

2 . Durch die Uebertragung deS Eigentums und die Aufforderung
zum Verkaufe darf höchstens über zwanzig vom Hundert der
gesamte « Kartoffelernte einer KartoffelerzeugerS verfügt wer¬
den . Die Landeszentralbehörde « oder die von ihnen bezetchneten
Behörden könne » bestimmen , daß über einen größeren Teil
der Kartoffelerute durch Uebertragung deß Eigentums und
Aufforderung zum Verkaufe verfügt werden kann.
Auf die Mengen , die hiernach in Anspruch genommen werden

»ne », find die Mengen anzurechne « , die der Landwirt bereits
, , ^ ,,r ->ch» eiSlich nach dev 10 . Oktober 1915 «IS Speisekartoffeln » erkauft

»Nar «n fr * seliefert hat . Der Anordnung , durch die enteignet wird , hat
£warc '»e Aufforderung an den Besitzer vorauSzugehen . die zu enteignende

^ » ge innerhalb einer bestimmte « Frist auSzufonder » . Kommt er
ffer Aufforderung nicht nach , so kann die zuständige Behörde die
«Ssonderun , auf seine Kosten vornehme « . DaS gleiche gilt »ou

der Anlieferung der euteigueten Kartoffeln von der Riederlaffuug
des Landwirt ? bis zum nächste « Güterbahnhofe.

Artikel II.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in
Kraft.

Kerti «. dev 29. November 1915.
Der Stellvertreter de« Reichskanzler «. Delbrück.

Bekanntmachung
über die Abänderung der Verordnung zur Regelung der Preise der
Schlachtschweine und für Schweinefleisch vom 4 . November 1915

(Reichs -Eesetzbl . S - 725 ) . Vom 29 . November 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund de? 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des BundeSratS zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw . vom 4 . August 1914 ( ReichS -Gesetzbl . S . 327 ) folgende Ver¬
ordnung erlassen:

Artikel I.
Der Verordnung zur Regelung der Preise für Schlachtschweiue

und für Schweinefleisch vom 4 . November 1915 ( Retchs -Gesetzbl.
S - 726 ) wird als 8 8 a eingefügt :

Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine Anwendung
auf aus dem Ausland eingefühlte Schweine und auf frisches ( rohes)
Schweinefleisch und frisches ( rohes ) Fett , das auS dem Ausland
eingesührt wird.

Die LandeSzentralbehörden erlassen Bestimmungen über den
Vertrieb dieser Waren . Eie können bestimmen , daß Zuwiderhand¬
lungen mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe biS
zu fünfzehnhundert Mark bestraft werden.

Artikel U.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft.
Krrli « , den 29. November 1915.

Der Stellvertreter de« Reichskanzler «. Delbrück.

Bekanntmachung
ketresstend Entnahme van Sparmetall durch Urivateifen-

bahne» an« beschlagnahmte« Bestände«
Die Privateisenbahnen unterliegen den Bestimmunge » der Be-

schlagnahme — Beifügung Ll . 1/4 . K . R . Ab . — . Die von ihnen
in Auftrag gegebenen Lieferungen sind keine KriegSlieserungen im
Sinne der Beschlagnahmeverfügung . Die Entnahme von Metallen
darf nur gegen einen Freischein auS den beschlagnahmten Beständen
erfolgen.

Die dem Gesetz vom 3 . November 1838 unterstehenden Privat«
eisenbahnen der Metallvermittlungsstelle der deutschen Straßen - und
Kleinbahnen - Verwaltungen sind nicht ausgeschlosse « . Dieselben
unterstehen der Aussicht der Königlichen Eisenbahnkommissare ( d . s.
die Präsidenten der zuständige » K. E . D -) .

Alle im Befehlsbereich liegenden Lokomotiv - und Wagenbau-
Anstalten werden hiermit erneut angewiesen , daß die Entnahme von
Sparmetallen auS eigenen oder fremden Beständeu für Lieferungen
an die Privatetsenbahnen nur gegen einen besondere « Fretgabeschei«
gestattet ist.

Die durch die StaatSeisenbahnkommissionare befürwortete»
Anträge sind in Zukunft an die Metallfreigabestclle für Friedens-
zwecke in Berlin N . W . 7 , Sommeistr . 4 a , zu richte » .

Frankfurt a. M , den 28. November 1915.
Stellv . Generalkammanda 18 . Armeekorps

Der Kommandierende General:
Freiherr vo » Gall,  General der Infanterie.

Nach einer Mitteilung des Kaiserlich Deutschen Konsuls , iu
Wien mehren sich in den letzten Monaten die Fälle , daß die deut¬
schen Behörden an dieses Konsulat gerichtete Brief nicht frankieren,
in auffallender Weise ; viele Behörden schienen der Anschauung zu
sein , daß sogenannte »portofreie Dienstsachen " ohne Bezahlung eine-
Portos in Oesterreich weiterbefördert werde « . Da eine entsprechende
Vereinbarung zwischen den beiderseitiges Postbehöcden nicht besteht,
muß täglich für eine große Anzahl von Briefe « Strafporto bezahlt
werden , welches nicht immer von den betreffenden Parteien ringe«
bracht werden kann.

Euere Hochwohlgeboren ( Hochgeboren ) setze ich hiervon mit
dem Ersuchen in Kenntnis , die ihnen unterstellten Behörden meines
Geschäftsbereichs in geeigneter Weise darauf aufmerksam zu machen,
daß auch die amtlichen Schreiben nach Oesterreich frankiert werde»
wüsten , wenn für dieselben nicht ei« Strafporto gezahlt werden soll.

Kertiu , den 10. November 1915.
Der Minister de» Inner « . I . A. gez: ». Jarotzky.

An die Herren Regierungspräsidenten pp.

Abdruck zur Beachtung.
Westerburg . den 27. Dezember 1915.

1. 7612. _ Der Königliche Ka « drat.
In dem Gehöft des Otto Meusec in Waldhausen und deS

August Weber in Elkerhansen ist die Maul - und Klauenseuche
amtlich festgestellt worden.

Ueber die Gehöfte ist die Sperre verhängt worden.
Meillmr - , den 6. Dezember 1915. Der Kaubrat.



Die 8e!«Mtm«dmng über Errichtung vo« PreiSprüfsngSstel-
len und die versorgungOreselung vom 25. September(Reichs-Ge-
setzbl. E. 607) lätzt e? unS wünschenswert erscheinen, die Preise
bekannt,»geben, zu deren Einhaltung einzelne Gruppen der Gerste
verarbeitende« Betriebe sowie die HaferernährungSfabriken für die
Abgabe der von ihnen hergestellten Erzeugnisse an Verbraucher sich
UllS gegenüber vervflichtet haben.

Solche Höchstpreise sind festgesetzt für Gersten«und Malzkaffee,
für Graupen und Grütze sowie für Haferflockc», Hafergrütze und
Hafermehl.

1. Mit de« Verband der deutsche« GetreibeKaffee-Fadri-
Kattteu ist vereinbart worden, daß für den Verkauf an Ver¬
braucher folgende Höchstpreise nicht überschritten werden dürfen:
für « erlbenkoffce loft  in Kacken 40 Mg . für 1 Pfd.
„ Mal ŝtast̂ee „ „ „ 80 „ „ 1 »

in gesckl. Paketen 58 , „ 1 Pfd ..Paket.
Mit der Granpenzentenle (8 m. b. H.in Charlottenburg

au Verbraucher zu gelten habe» :
für Grütze und Graupe Nr.
, Graupe»

6
5
4 - 3
2 - 1
0—6/o

40
42
48
45
49

»ff . für IM
'P H 1
PP » 1

" ' 1

ist vereinbart, daß als Kleinhandelspreise für den Verkauf

Für « ersteamehl ist ein. Höchstpreis von 29 Ufg. f
da» Ufnud für den Kleinhandel festgesetzt.

3. Mit der Hafer -GinkaafsgeseUschaft m. b. H. ist d«
eis bart worden, daß bei dem Verkauf der Erzeugniffe de
Hafernährmittelfabriken an Verbraucher folgende Höchstpre
einznhalten sind:

für Haferpockenu. Hafergrützel. in Säcke« 55  Psg . s. 1 Pfd.
tr pp tt pp in Patetru 65  Pfg . f . v . 1 Pfd . - tPah
„ Hafermehl lose in Säcken 66  Pfg . f. 1 Pfd.
„ „ in Paketen 37 Pfg . f. d. Pfd .Pch

Kerlin W 9, den 19. November 1915.
ReichofuttermittelKeUe.

L

HEMKEL ’§ Bleich -Soda
ist der beste und billigste

Ersatz für Seife
Die Hälfte der Seife wird gespart , wenn die Wäsche vor dem Waschen in Henkels Bleich-Soda in lauwarmem
Wasser eingeweicht wird, denn HenkePs Bleich-Soda bewirkt ein schnelles Lösen aller Schmutzstoffe aus der
Wäsche. Mithin wird das Waschen . ^ . , | | «wesentlich billiger
und mit weniger Arbeit wird eine ebenso reine und weisse Wäsche erzielt.

Bleieh-SodâSt  ^ aS Vorz”̂ Reinigungsmittel für Fussböden,Metall-,Holzsachen u.
Mt dem lamen. Henkel ®

Küchengeräte , sowie beim allgem.Hausputzu , ist nur in Originalpackungen

der
in allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

«hvtimarke „Löwe*

HEMEL& CIE., DÜSSELDORF.

Die praktischsten

|Weihnachtsgeschenke
sind die mit der

goldenen Medaille preisgekrönten

JlassUi>
Schuhe

&

Alleinverkauf für Westerburg j
im

Schuhwarenhaus

Heinrich Hebgen
Weustrasse T5

inHfIlUWIfniUllHUMIH ' H«

Niedersäctasische Lose
ä 1 Mk. 11 Lose 10 Mk.
Ziehung 11. und 13. Dezember

Höchster Gewinn
|im günstigsten Palle i. W. v.

80000 ml
■(Porto 10 Pf ., jede Liste 20 Pf.)

versendet Glücks -Kollekte

Heior.Deecle, Kreuznach.

Aerzte
empfehle« als vortreff»

_ liches Hustenmittel

f^ isef’Brust-\  V (aramellen
mit den.. 3 Tannen.

gebrauchen
sie gegen

Carl Her Söhee
(Kroppach) Bhf. Ingelbach

Fernsprecher No. 8. Amt
Altenkirchen (Westerwald)

Wir empfehlen zur so¬
fortigen Lieferung:
Thomasmehl , Kali-
Salz , Kainit , Super¬

phosphat und
Ammoniak -Super-

phosphat.
Ferner:

Carbid, Schweine¬
schrot ,Brockmanns
Futterkalk , Koch¬
salz , Viehsalz usw.
alles in guter Qualität.

Heiserkeit, Katarrh, Kerschlei-
muuij, Krampf-uak Keuchhuüra,
sowie als Kacke»,nag gegen
Erkältungen daher hochwill¬
kommen jedem Krier» !m not.begl. Zeuguisievon Aerztcn und

Privaten verbürgen
■■■ - ' den sicheren Erfolg.

Appetittiarrgrake
friaschmeikrake Kaakaar.

Paket 25 Pfg ., Dose 5° Pf.
Kriegspackung 15 Pfg ., kein Porto

Zu haben in alle» Apotheken
sowie bei: 5014
Gustav Nickol,Westerburg.

1 Kilo 1 Marl
tauscht gegen Ware
Eduard Ferger(Porzcllaudluns
Westerburg . Neustrasse 1&
Auch andere Lumpen

zu höchsten Tagespreisen
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